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Vorwort 

Das vorliegende Werk soll möglichst viel Klarheit in die auf den ersten Blick nicht 

leicht zu durchschauende Materie der Studienplatzklage bringen. Es vermittelt als 

praktischer Leitfaden und Ratgeber für Studienbewerber rechtliches Hintergrund-

wissen und beschreibt den Weg zum Ziel. Wichtige Informationen sind an entspre-

chender Stelle hervorgehoben. 

Die Kanzlei Bobach, Borsbach und Herz mit Sitz in Halle/Saale besteht aus drei 

Rechtsanwälten und ist bundesweit im Bereich des Hochschulzulassungsrechts 

tätig.  
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 Einführung 

Semester für Semester gibt es in bestimmten Studiengängen mehr Bewerber als 

Studienplätze zur Verfügung stehen. Dies ist nicht Schuld der Studienbewerber, 

sondern Folge einer verfehlten Bildungspolitik. Traurig, aber wahr – Deutschland 

als eines der reichsten Länder der Welt gibt immer weniger Geld für die Bildung 

seiner zukünftigen Leistungsträger aus. Lehrkapazitäten, die stark an die personel-

le Ausstattung der Hochschulen gebunden sind, werden abgebaut. Die Folge ist, 

dass die betroffenen Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen belegt werden. 

Dadurch haben immer mehr Studienbewerber vor allem in den bundesweit zulas-

sungsbeschränkten, den »harten« Studiengängen kaum noch Chancen, auf norma-

lem Wege und ohne unzumutbar lange Wartezeiten ihr Wunschstudium aufzu-

nehmen, obwohl sie die Zulassungsvoraussetzungen hierfür erfüllen – sie besitzen 

die Hochschulreife. 

Ein Wunschstudium aufzunehmen, ist Teil des Grundrechts aus Artikel 12 Grund-

gesetz (GG). Dieses garantiert allen Deutschen die Freiheit der Berufswahl und 

der Berufsausübung. Wenn auch Artikel 12 GG keinen Anspruch auf Schaffung 

neuer Studienplätze gewährt und nicht mehr Studienplätze vergeben werden kön-

nen als vorhanden sind, kann jeder Studienbewerber zumindest folgendes bean-

spruchen:   

1. Jeder Studienbewerber hat ein verfassungsmäßiges Recht auf die gleich-

mäßige Berücksichtigung bei der Vergabe der verfügbaren Studienplätze 

(Gleichheitsgrundsatz).  

2. Die staatlichen Universitäten und Hochschulen sind verpflichtet, ihre Kapa-

zitäten voll auszuschöpfen (Kapazitätserschöpfungsgebot). 

Diese Grundaussagen beruhen auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

(BVerfG) aus dem Jahre 1972, das bis heute den Rahmen vorgibt für die Vergabe 

von Studienplätzen an staatlichen Hochschulen und Universitäten. Um den Vorga-

ben des BVerfG zu erfüllen, sind von staatlicher Seite verschiedene gesetzliche 

Normen erlassen worden. Diese regeln zum einen die Frage, wie die staatlichen 

Hochschulen ihre Kapazität ermitteln müssen (Kapazitätsverordnung – KapVO) und 

zum anderen, nach welchen Kriterien die ermittelten Studienplätze unter den Stu-

dienbewerbern vergeben werden (Vergabeverordnung ZVS – VergVO).  

Die Studienplatzklage setzt bei der Frage der Kapazitätsermittlung an. Mit ihr 

macht der bei der Vergabe der Studienplätze nicht berücksichtigte Studienbewer-

ber gerichtlich geltend, dass die Universität/Hochschule noch freie Kapazitäten 

besitzt und begehrt einen Studienplatz aus dieser ungenutzten Kapazität. 
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 Das Verfahren 

Unter dem Begriff »Studienplatzklage« wird im Allgemeinen ein Verfahren ver-

standen, mit dem unter Einschaltung der Gerichte ein Studienplatz in einem zulas-

sungsbeschränkten Studiengang erstritten wird. Dabei lohnt es sich, unter drei 

Gesichtpunkten klärend nachzufassen: 

Die »Studienplatzklage« ist zum einen in den meisten Fällen keine Klage im ver-

fahrensrechtlichen Sinne, sondern ein Antrag im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes. Die Bezeichnung als »Klage« ist deswegen nicht ganz exakt.  

Zum anderen ist das Gerichtsverfahren nicht das einzige zu bestreitende Verfahren. 

Hinzu kommt das Verwaltungsverfahren an den Universitäten. Ein direkt dort 

gestellter Antrag auf »Zulassung außerhalb der festgesetzten Kapazität« ist Vorbe-

dingung für das gerichtliche Verfahren. Das Verfahren der »Studienplatzklage« 

beginnt damit nicht erst mit der Antragstellung bei den Gerichten, sondern bereits 

mit der Antragstellung bei den Universitäten.  

Schließlich ist die Studienplatzklage nicht gegen die Zentrale Vergabestelle für 

Studienplätze in Dortmund (ZVS) zu richten, sondern gegen die jeweilige Hoch-

schule. Dies liegt daran, dass die ZVS nur für die Verteilung der an sie gemeldeten 

Studienplätze zuständig ist. Die Studienplatzklage zielt jedoch auf Studienplätze 

ab, die nicht an die ZVS gemeldet worden sind.   

Wie jedes Verfahren lässt sich das Verfahren der Studienplatzklage in mehrere 

Abschnitte unterteilen, die zeitlich aufeinander abfolgen. Eine grafische Übersicht, 

die sich auf den Normalfall des Ablaufs einer Studienplatzklage bezieht, befindet 

sich im Anhang. 

I. Ausgangspunkt 

Die Studienplatzklage kommt grundsätzlich in allen zulassungsbeschränkten 

Studiengängen an staatlichen Universitäten/Hochschulen in Betracht. Unerheb-

lich ist, ob es sich um einen bundesweit oder nur hochschulintern zulassungsbe-

schränkten Studiengang handelt.  

Nicht möglich ist ein Verfahren gegen Hochschulen in nichtstaatlicher Träger-

schaft. 

Ausgangspunkt der Überlegungen zur Studienplatzklage dürfte immer die Befürch-

tung oder die Gewissheit des Studienbewerbers sein, im ordentlichen Vergabever-

fahren auch auf absehbare Zeit keinen Studienplatz zu erhalten.  

II. Entscheidungsfindung 

Jeder Studienbewerber sollte für sich bei der Entscheidung, ob eine Studienplatz-

klage für ihn in Frage kommt, die wesentlichen Kriterien festlegen und nach ihrer 

Wichtigkeit gegeneinander abwägen. Hierbei stehen die einzelnen Kriterien nicht 

unabhängig nebeneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig.  
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Wesentliche Kriterien sind: 

 • Chancen • mit/ohne Rechtsanwalt

 •  Kosten • Verfahrensdauer 

 • Wunschstudienort • Student zweiter Klasse? 

 • Alternativen  

1. Chancen 

Große Bedeutung kommt der Frage zu, welche Chancen letztlich die Studienplatz-

klage eröffnet, den begehrten Studienplatz doch noch zu erhalten.  

Hier lässt sich vor der Verfahrenseinleitung leider keine eindeutige Antwort geben. 

Dafür gibt es mehrere Gründe: 

a) Späte Akteneinsicht   Ein Grund ist, dass in die entscheidende Kapazitätsbe-

rechnung der Hochschule, um deren Überprüfung es bei der Studienplatzklage 

geht, erst dann Akteneinsicht genommen werden kann, wenn der verfahrenseinlei-

tende Antrag beim Verwaltungsgericht gestellt wurde.  

b) Studiengang   Ferner spielt bei den Chancen auch der jeweilige Studiengang, 

in dem ein Studienplatz erstritten werden soll, eine Rolle. Hier kann man sagen, 

dass bei den bundesweit zulassungsbeschränkten (»harten«) Studiengängen (z.B. 

Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin) die Chancen geringer sind. Dies hängt 

damit zusammen, dass hier die Anzahl der Studienplatzkläger, die auf außeror-

dentlichem Wege den begehrten Studienplatz erstreiten wollen, und damit auch 

die Konkurrenz größer ist. Genaue Angaben kann auch hier niemand vor der Ver-

fahrenseinleitung machen, da die Anzahl der Studienplatzkläger zu diesem Zeit-

punkt nicht feststeht. Es bleibt nur eine Prognose aufgrund der Zahlen der vergan-

genen Semester. Allerdings lassen sich aufgrund der Zulassungszahlen aus der 

Vergangenheit bestimmte Schlussfolgerungen über die Chancen bezogen auf den 

jeweiligen Studiengang bewerten. 

 Humanmedizin: Grundsätzlich haben sich die Chancen aufgrund größerer 

Konkurrenz verschlechtert. Unter Umständen ist ein zweiter 

Versuch nötig. 

 Zahnmedizin: Im Allgemeinen etwas höhere Chancen als in der Human-

medizin wegen geringerer Konkurrenz. Allerdings ist auch 

hier in den letzten Jahren eine Zunahme der Studienplatz-

klägerzahlen zu beobachten. 

 Tiermedizin: In der Regel die schlechtesten Chancen. Lange Verfahrens-

dauer, da oft ein Klageverfahren durchgeführt werden 

muss. Daher auch überdurchschnittlich teuer. 

 Pharmazie: Gute Chancen. 

 Biologie: Gute Chancen. 

 Psychologie: Gute Chancen 
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c) Sommer- oder Wintersemester   Eine gewisse Bedeutung hat natürlich auch der 

Zeitpunkt, zu dem die Studienplatzklage angestrengt werden soll. Die Frage stellt 

sich allerdings nur bei Studiengängen, die sowohl im Winter- als auch im Sommer-

semester angeboten werden. Generell kann man sagen, dass im Sommersemester 

weniger Hochschulen für eine Studienplatzklage zur Verfügung stehen. Dadurch 

können die Chancen gegenüber dem Wintersemester reduziert sein. Allerdings 

sagt dies nichts über die Chancen bei der einzelnen Hochschule aus. So können 

auch im Sommersemester Hochschulen gute Chancen bieten, so dass sich hier ein 

gezieltes Vorgehen lohnt. 

d) Doppelstrategie   Eine gewisse Chancensteigerung für den Studiengang Hu-

manmedizin kann erreicht werden, indem versucht wird, über eine Zulassung im 

Studiengang Zahnmedizin einen Quereinstieg zu erreichen. Dabei erfolgt quasi 

eine parallele Studienplatzklage in beiden Fächern. Gelingt es, wenigstens eine 

Zulassung im Studiengang Zahnmedizin zu erstreiten, kann später in einem höhe-

ren Fachsemester der Wechsel in den Studiengang Humanmedizin vollzogen wer-

den. Diese Strategie ist allerdings mit erheblichem Kostenaufwand verbunden und 

daher nur eingeschränkt empfehlenswert.  

e) Quereinstieg   Schließlich ist relevant, in welchem Semester der Studienplatz 

eingeklagt werden soll. Hier gibt es in den höheren Semestern oftmals größere 

Chancen, einen Studienplatz zu erhalten, als in den niedrigeren. Dies liegt meis-

tens daran, dass die Zahl der Abgänge an Studenten wegen Aufgabe des Studiums 

oder Fachwechsels in den höheren Fachsemestern größer ist, als die Zahl der Zu-

gänge (sog. Schwund). In der Folge entstehen freie Kapazitäten bei den Hochschu-

len. In welcher Höhe ein Schwund eingetreten ist, lässt sich allerdings ebenso bei 

Verfahrenseinleitung höchstens prognostisch schätzen. Voraussetzung für den so 

genannten Quereinstieg in ein höheres Fachsemester ist, dass der Studienplatzklä-

ger über einen Anrechnungsbescheid verfügt. Dieser bestätigt, dass er bereits 

Studienleistungen erbracht hat, die einen Einstieg in einem höheren Fachsemester 

rechtfertigen. Die Anrechnungsbescheide werden von den Prüfungsämtern der 

Bundesländer ausgestellt.  

f) Losglück   Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die von den Gerichten zusätzlich 

festgestellten Studienplätze unter den Studienplatzklägern in den ZVS-Fächern 

überwiegend durch Los verteilt werden. Insoweit hat ab diesem Punkt niemand 

außer Fortuna Einfluss auf die Auswahl.     

g) Rundschlagverfahren   Auf jeden Fall erhöht aber die Anzahl der zu »verkla-

genden« Hochschulen die Chance, auf diesem Wege einen Studienplatz zu erhal-

ten. Wegen der gleichzeitig höheren Kosten kann aber eine maximale Anzahl zu 

verklagender Universitäten nicht empfohlen werden. Es sollten immer nur solche 

Universitäten in die nähere Auswahl genommen werden, die eine gewisse Chance 

auf zusätzliche Studienplätze bieten. Hier kann ein versierter Anwalt eine Auswahl 

treffen.  
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Als Fazit kann festgehalten werden: 

Die Studienplatzklage bietet eine Chance, jedoch keine Gewähr für einen Studien-

platz. Die Chancen erhöhen sich bei gleichzeitig zunehmenden Kostenrisiko, wenn 

 ! mehrere Hochschulen parallel verklagt werden und 

 ! wenig Erfolg versprechende Hochschulen ausgelassen werden. 

2. Mit/ohne Rechtsanwalt 

Viele Studienbewerber wägen ab, ob sie ihre Studienplatzklage(n) mit oder ohne 

anwaltlichen Beistand in Angriff nehmen sollen. Die Frage stellt sich, weil vor den 

in 1. Instanz zuständigen Verwaltungsgerichten kein Anwaltszwang herrscht, je-

der sich also selbst vertreten kann.  

Für eine Studienplatzklage ohne anwaltlichen Beistand spricht allein, dass die Kos-

ten des Verfahrens niedriger sind.  

Nachteilig ist, dass der Studienbewerber als juristischer Laie ein komplexes Verfah-

ren im einstweiligen Rechtsschutz betreibt. Hierbei lauern viele Formalien, die 

unbedingt einzuhalten sind, soll die Studienplatzklage nicht schon aus formellen 

Gründen scheitern. Hinzu kommt, dass das Aufspüren von versteckten Kapazitäten 

echtes Insiderwissen erfordert. Dieses kauft man quasi mit der Beauftragung eines 

versierten Anwaltes. Daneben erfordern gerade mehrere parallel geführte Verfah-

ren einen nicht zu unterschätzenden organisatorischen Aufwand, der zu meistern 

ist. Dies alles erledigt der beauftragte Anwalt. Darüber hinaus steht dem Studien-

bewerber jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung, sollte es ein-

mal akuten Erklärungs- oder Handlungsbedarf geben. Für all das spricht, dass sich 

lediglich 2-3% der Studienplatzkläger nicht anwaltlich vertreten lassen. 

Zusammenfassend kann man sagen: Eine Studienplatzklage zu betreiben erfordert 

juristisches Insiderwissen und ein hohes Maß an organisatorischem Aufwand.  

Hinweis: Bei der Frage, welchen Anwalt man engagieren sollte, kann 

an dieser Stelle natürlich kein abschließender Rat gegeben werden. 

Schließlich handelt es sich bei der Entscheidung um eine Vertrauens-

frage. Neben einer glaubwürdigen Spezialisierung spielen aber fol-

gende »weiche« Faktoren eine Rolle: 

 1.  Wie schnell reagiert der Anwalt auf Anfragen? 

 2.  Ist er persönlich erreichbar?  

 3. Informiert er nachvollziehbar (am besten schriftlich) und so ge-

nau wie möglich über die voraussichtlich entstehenden Kosten 

(nicht nur die Höhe seiner eigenen Vergütung!)? 

 4.  Geht er auf individuellen Besonderheiten und Wünsche ein oder 

rät er pauschal zu einem Vorgehen gegen Universitäten mit einer 

bestimmten Anzahl?  
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3. Kosten 

Neben den Chancen hat die Frage der Kosten der Studienplatzklage für jeden Stu-

dienbewerber immense Bedeutung. Wegen der Wichtigkeit und des Umfangs des 

Themas wird es unter dem Kapitel »Kosten« weiter unten ausführlich behandelt. 

4. Verfahrensdauer 

Die Verfahrensdauer der Studienplatzklage ist wichtig, weil sie darüber entschei-

det, mit welcher Verzögerung der erfolgreiche Studienplatzkläger sein Studium 

aufnehmen kann. Da die Studienplatzklage ein Verfahren im einstweiligen Rechts-

schutz, also ein Eilverfahren ist, entscheiden die Verwaltungsgerichte oft innerhalb 

weniger Monate. So treffen die meisten Verwaltungsgerichte ihre Entscheidung im 

Wintersemester bis Ende Dezember und im Sommersemester bis Ende Juni. Je-

doch dauerten in den letzten Semestern in einigen Studiengängen die Verfahren 

länger. Dies hängt vor allem mit der schwieriger werdenden Rechtslage und der 

teilweise gestiegenen Anzahl von Studienplatzklägern zusammen.  

Einzuplanen ist aber auch immer noch die Fortführung des Verfahrens in der 2. 

Instanz. Dazu kann es kommen, wenn das Verwaltungsgericht Fehler bei seiner 

Entscheidung gemacht hat und dadurch keine oder zu wenige zusätzliche Studien-

plätze festgestellt hat. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts kann dann mit 

Zustimmung des Studienbewerbers mit einer so genannten Beschwerde angegrif-

fen werden, über die das Oberverwaltungsgericht als Rechtsmittelinstanz ent-

scheidet. Hier muss dann jeder Studienbewerber entscheiden, ob er den Weg der 

Beschwerde gehen möchte. Allerdings kann er dies nicht mehr allein tun, da vor 

den Oberverwaltungsgerichten Anwaltszwang herrscht. Die Beschwerde einlegen 

kann natürlich auch die Universität, sollte sie die Feststellung des Verwaltungsge-

richts angreifen wollen, dass zusätzliche Studienplätze vorhanden sind. Hier wer-

den dann alle Verfahren der Studienplatzkläger, die vom Gericht einen Studien-

platz zugesprochen bekommen haben, automatisch in der 2. Instanz fortgeführt. 

Die Fortführung des Verfahrens in der 2. Instanz verlängert die Verfahrensdauer 

auf insgesamt ca. 12 Monate. 

Hinweis: Die Dauer des Verfahrens erfordert ein hohes Maß an Ge-

duld und sollte mit dem zeitlichen Aufwand von Alternativen zur Stu-

dienplatzklage (siehe unten) abgewogen werden. Hier kann sich erge-

ben, dass trotz der Verfahrensdauer von ca. 6 bis 12 Monaten die Stu-

dienplatzklage ein sinnvoller Weg ist. 

5. Wunschstudienort 

Bei der Frage des Wunschstudienortes spielen vor allem persönliche Vorlieben 

des Studienbewerbers eine Rolle. Die Frage des Wunschstudienortes tritt aber 

meist hinter den anderen Kriterien zurück, weil sich eine einzige Studienplatzklage 

gegen die Wunschuniversität Chancen mindernd auswirkt. Es empfiehlt sich daher 

unbedingt, diejenigen Universitäten/Hochschulen zu verklagen, die Chancen auf 

ungenutzte Kapazitäten bieten. Im Übrigen ist ein späterer Wechsel im Rahmen 

eines Studienplatztausches nicht ausgeschlossen. 
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6. Student zweiter Klasse? 

Viele Studienbewerber fragen sich, ob ein über die Studienplatzklage erstrittener 

Studienplatz einen Makel trägt. Dies muss entschieden verneint werden. Jeder 

dieser Studienplätze ist ein rechtlich vollwertiger. Der Fehler ist bei den Universitä-

ten zu suchen, die ihrem verfassungsmäßigen Auftrag, ihre Kapazitäten voll auszu-

schöpfen, nicht nachkommen. Dass die ZVS-Kriterien bei den über die Gerichte 

vergebenen Studienplätzen bis auf wenige Ausnahmen keine Rolle spielen, ist eine 

Eigenart des Verfahrens und nicht von den Studienbewerbern beeinflussbar. Hier 

gilt gegenüber den anderen bei der ZVS nicht berücksichtigten Studienbewerbern, 

die das Risiko einer Studienplatzklage gescheut haben: Wer wagt, der gewinnt! 

Die Praxis an den Universitäten ist in der Regel unkompliziert. Sollte es doch ein-

mal zu Problemen kommen, kann jeder Studienplatzkläger für sich beanspruchen, 

dass das Recht auf seiner Seite steht. Dies ist nicht nur eine moralische Rechtferti-

gung, sondern verbietet auch jegliche Benachteiligung. 

7. Alternativen 

Da eine Studienplatzklage mit Kosten verbunden ist, sollte jeder Studienbewerber 

die ihm zur Verfügung stehenden Alternativen genau überprüfen. In der Regel 

kommen folgende Alternativen in Betracht: 

a) Wartesemester  Jeder Studienbewerber kann versuchen, im ordentlichen Ver-

gabeverfahren durch die Anhäufung von Wartesemestern bei der Studienplatz-

vergabe berücksichtigt zu werden. Als Wartesemester zählen volle Halbjahre vom 

Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulreife bis zum Beginn des Semesters, für das 

die Zulassung beantragt wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April bis zum 30. Sep-

tember eines Jahres (Sommersemester) und die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres 

bis zum 31. März des folgenden Jahres (Wintersemester). Nicht als Wartesemester 

zählt die Zeit, die der Studienbewerber an einer deutschen Hochschule als Student 

eingeschrieben war. Ein sog. Parkstudium lohnt sich also unter dem Gesichtspunkt 

des Wartesemesteranzahl nicht. Maximal werden 16 Wartesemester berücksichtigt. 

Es gibt allerdings keine Garantie, spätestens nach 16 Wartesemestern den begehr-

ten Studienplatz zu erhalten. Denn auch innerhalb der nach der Wartezeit zu ver-

gebenden Studienplätze konkurrieren die Studienbewerber miteinander. Besteht 

bei der Auswahl nach der Wartezeit Ranggleichheit, entscheidet als nachrangiges 

Auswahlkriterium die Durchschnittsnote. Somit kann sich in Abhängigkeit von 

Wartezeit, Konkurrenz und Durchschnittsnote eine Wartezeit von mehr als 16 Se-

mestern ergeben. Hinzu kommt, dass von den insgesamt zur Verfügung stehenden 

Studienplätzen mittlerweile nur noch 20% nach der Wartezeit vergeben werden. 

Dies wirkt sich vor allen in den stark nachgefragten Studiengängen für die Anzahl 

der Wartesemester ungünstig aus. 

b) Studium im Ausland   Die hohen Zulassungshürden im Fach Humanmedizin 

haben dazu geführt, dass eine teilweise Absolvierung des Studiums im Ausland 

eine in Betracht zu ziehende Alternative ist. Hierbei geht es im Prinzip darum, zu-

mindest die Ausbildung der Vorklinik im Ausland zu absolvieren und danach zu-

rück auf eine deutsche Hochschule zu wechseln. Naturgemäß macht ein solcher 

Schritt nur dann Sinn, wenn die im Ausland erworbenen Kenntnisse und Prüfungs-
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leistungen in Deutschland anerkannt werden. Interessenten sollten sich hier vorher 

genau informieren, ob ein späterer Wechsel möglich ist.  

Das grundsätzliche Problem einer Ausbildung im Ausland sind die Sprachbarrieren 

und die oftmals anfallenden hohen Kosten.  

Es folgt eine kurze Aufstellung über das Studium der Humanmedizin in einzelnen 

Ländern: 

Großbritannien: Foundation Jahr Voraussetzung für Studium, Aufnahmeprü-

fung der Universitäten, problemloser Wechsel nach Physi-

kum 

Frankreich: ausgezeichnete Französisch-Kenntnisse notwendig, Studi-

um nicht zulassungsbeschränkt, allerdings außerordentlich 

schwierige Sieb-Prüfungen nach dem 1. Semester (Beste-

hensquote 15% – 20%), danach eine der besten Mediziner-

Ausbildungen der Welt, sehr praxisorientiert 

Spanien: Sprachkenntnisse, schwierige Aufnahmeprüfung, Studium 

sehr verschult, Wechsel nach Deutschland problemlos 

Italien: Sprachkenntnisse, Aufnahmeprüfung, Studium sehr ver-

schult, kaum Praxis, relativ niedrige Studiengebühren 

Schweiz: Studium nur für Inländer oder Ausländer, die mindestens 5 

Jahre in der Schweiz gelebt haben 

Österreich: keine Sprachbarriere, neuerdings Eignungstest der Univer-

sitäten, Studiengebühren 356,– Euro pro Semester, derzeit 

wohl am attraktivsten, allerdings keine Entsprechung des 

deutschen Physikums 

USA: Medizinstudium im Vergleich zum deutschen anders auf-

gebaut, Wechsel kaum oder nur sehr schwer möglich, eine 

der besten Ausbildungen weltweit, allerdings für Normal-

verdiener nicht bezahlbar und Wechsel von Pre-Med-Scool 

in ein Masterprogramm schwierig wegen der Tests 

Ungarn: Ausbildung vergleichbar, Vorlesungen im Vorklinikum in 

Englisch an Uni Debrecen, an Uni Semmelweis Budapest 

sogar in Deutsch, Aufnahmetest und Interview, Chancen für 

Deutsche trotzdem recht hoch, allerdings Studiengebühren 

in Höhe von ca. 6000,– Euro in Debrecen und ca. 8000,– Eu-

ro in Budapest pro Jahr 

Tschechien: ähnlich Ungarn, Wechsel problemlos, englischsprachiges 

Studium an der Karlsuniversität Prag in Hradec Králové, 

Studiengebühren ca. 9000,– Euro pro Jahr 
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8. Keine Kriterien 

Bei der Vergabe der durch die Gerichte zusätzlich festgestellten Studienplätze spie-

len die ZVS-Auswahlkriterien (Durchschnittsnote, Wartezeit) bis auf wenige Aus-

nahmen keine Rolle. Die zusätzlich festgestellten Studienplätze werden ohne wei-

tere Bedingungen an die Studienplatzkläger vergeben. Lediglich wenn mehr Stu-

dienplatzkläger als festgestellte Studienplätze vorhanden sind, wird die Verteilung 

weiter geregelt. Bei der überwiegenden Anzahl der Verwaltungsgerichte entschei-

det dann über die Verteilung der Studienplätze das Los. Einige wenige Verwal-

tungsgerichte wenden hier die ZVS-Kriterien an, so dass der von der ZVS vergeben-

de Rang eine entscheidende Rolle spielt. Betroffen hiervon sind die Universitäten 

Hamburg, Kiel, Lübeck und Mainz. 

III. Zuerst: Anträge bei den Hochschulen 

Ist der Studienbewerber bereit, eine Studienplatzklage anzustrengen im Falle der 

Ablehnung durch die ZVS bzw. die Hochschule, muss zunächst zweierlei organisiert 

werden: die Teilnahme an den ordentlichen Vergabeverfahren (1.) und die vorbe-

reitenden Direktanträge bei den Universitäten auf außerkapazitäre Zulassung (2.).  

1. Verfahren vor der ZVS und den Hochschulen 

Jeder Studienbewerber für einen zulassungsbeschränkten Studiengang ist ver-

ständlicherweise bestrebt, den Studienplatz zunächst in dem dafür vorgesehenen 

ordentlichen Vergabeverfahren zu erhalten, auch wenn er eine Studienplatzklage 

in Betracht zieht. Bei den bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengängen 

werden insgesamt 40% der Studienplätze im Vergabeverfahren der Zentralstelle für 

die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) in Dortmund vergeben. Die restlichen 60% 

können von den Hochschulen in einem hochschuleigenen Auswahlverfahren (AdH) 

vergeben werden. Allerdings haben von dieser Ermächtigung bis zum Winterse-

mester 2005/2006 nur wenige Hochschulen Gebrauch gemacht. Die meisten Hoch-

schulen lassen in der Regel auch die übrigen 60% der Studienplätze über die ZVS 

vergeben. Der Grund ist der hohe Verwaltungsaufwand des Vergabeverfahrens 

und die rechtliche Unsicherheit bei der Einführung eines Vergabeverfahrens, das 

von den Kriterien der ZVS abweichen kann.  

Bei den ordentlichen Vergabeverfahren müssen die einschlägigen Bewerbungs-

fristen unbedingt eingehalten werden, da diese Ausschlussfristen sind. Für eine 

Bewerbung für die bundesweit zulassungsbeschränkten Studiengänge ist für »Al-

tabiturienten« seit dem Wintersemester 2005/06 Schlusstermin der 30. November 

des Vorjahres für das Sommersemester und für das Wintersemester der 31. Mai. 

Als »Altabiturienten« zählen für eine Bewerbung zum Sommersemester alle Abi-

turienten, die ihre Hochschulreife vor dem 16. Juli des Vorjahres erworben haben. 

Für eine Bewerbung zum Wintersemester zählen als »Altabiturienten« alle Abitu-

rienten, die ihre Hochschulreife vor dem 16. Januar erworben haben. Detaillierte 

Informationen gibt die halbjährlich erscheinende Broschüre »ZVS-Info«. Die ZVS 

informiert ferner im Internet unter www.zvs.de.  
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Hinweis: Die Verwaltungsgerichte sind uneinig, ob eine erfolglose 

Teilnahme bei den ordentlichen Vergabeverfahren der ZVS notwendig 

ist, um das außerordentliche Verfahren der Studienplatzklage zu be-

treiben. Es ist daher anzuraten, immer am ordentlichen Vergabever-

fahren teilzunehmen. Sollte ein Studienbewerber am ordentlichen 

Vergabeverfahren nicht teilgenommen haben, ist eine Abstimmung 

mit einem versierten Anwalt zu empfehlen, welche Universitäten nicht 

»verklagt« werden sollten.  

Ein tabellarischer Überblick über den zeitlichen Ablauf des ZVS-Vergabeverfahrens 

für das Sommersemester 2006 befindet sich im Anhang. 

2. Rechtzeitig – Anträge auf außerkapazitäre Zulassung bei den Universitä-
ten 

Unabdingbare Voraussetzung für die spätere Studienplatzklage ist ein Direk-

tantrag bei der jeweiligen Hochschule auf Zulassung »außerhalb der festgesetzten 

Kapazitäten«. Ohne diesen Antrag kann ein späterer Eilantrag bei den Verwal-

tungsgerichten keinen Erfolg haben. Hier gilt wie auch sonst überall im öffentli-

chen Recht: für jedes rechtlich erhebliche Begehren ist ein Antrag zu stellen. 

a) Formalien  Der Direktantrag ist schriftlich zu stellen. Um im Streitfall die An-

tragstellung nachweisen zu können, ist er per Einschreiben mit Rückschein zu 

versenden.   

b) Fristen  In den meisten Bundesländern gibt es für die Direktanträge keine 

Frist. Die Anträge dürfen daher auf jeden Fall bis zum Vorlesungsbeginn gestellt 

werden. So kann auch in der Regel das Ergebnis des ordentlichen Vergabeverfah-

rens abgewartet werden.  

In einigen Bundesländern gelten jedoch auch für die Direktanträge frühe Antrags-

fristen. Die Vergabeverordnungen in Baden-Württemberg, Saarland, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen sehen nämlich mittlerweile 

auch hier als Ausschlussfristen den 15.01. für das Sommersemester und den 15.07. 

für das Wintersemester vor. Eine Sonderstellung nehmen die Bundesländer Sach-

sen und Sachsen-Anhalt ein. Diese wenden neben den allgemeinen Ausschlussfris-

ten für Bewerbungen auch die neue, oben erklärte »Altabiturientenregelung« an, 

so dass Altabiturienten hier den Antrag bereits bis zum 31.05 für das Wintersemes-

ter bzw. den 30.11. für das Sommersemester gestellt haben müssen.  

Man mag die rechtliche Wirksamkeit solcher Ausschlussfristen anzweifeln. Immer-

hin regeln die Bundesländer damit Fristen für Anträge auf Zulassung außerhalb der 

festgesetzten Kapazität, obwohl es solche ungenutzten Kapazitäten aus Sicht der 

Universitäten und Hochschulen eigentlich gar nicht geben dürfte. Der sicherste 

Weg ist aber, diese Fristen einzuhalten. 
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Hinweis: Kontaktieren Sie den Anwalt Ihrer Wahl deswegen rechtzei-

tig vor den frühen Ausschlussfristen, also vor dem 31.05. bzw. vor dem 

30.11. Denn gerade Universitäten in den Bundesländern, in denen die-

se frühen Ausschlussfristen gelten, sind häufig aussichtsreiche Kandi-

daten für eine Studienplatzklage. Im übrigen ist durch das rechtzeitige 

Stellen der Direktanträge bei den Hochschulen keine endgültige Ent-

scheidung zur Studienplatzklage gefallen. Bis die Kosten auslösenden 

Anträge bei den Gerichten gestellt werden müssen, kann das Ergebnis 

des ordentlichen Vergabeverfahrens abgewartet werden.  

Es hat natürlich noch nie ein Studienbewerber durch den Antrag auf Zulassung 

außerhalb der festgesetzten Kapazitäten den von ihm begehrten Studienplatz er-

halten. Die Anträge werden immer abgelehnt. Hier gibt es allerdings auch Unter-

schiede bei den einzelnen Hochschulen im Hinblick auf den Zeitpunkt der Ableh-

nung. Während einige Hochschulen recht zeitnah die Direktanträge ablehnen, er-

lassen manche Hochschule die Ablehnungsbescheide erst, wenn das Verfahren der 

Studienplatzklage bereits beendet ist. Das Vorliegen eines Ablehnungsbescheides 

ist nicht Voraussetzung für die Studienplatzklage. 

3. Widerspruchsverfahren 

Die Ablehnung des Antrages auf Zulassung außerhalb der festgesetzten Kapazitä-

ten ist ein förmlicher Bescheid, der für das übrige Verfahren der Studienplatzklage 

einige Bedeutung hat. Er muss mit dem Rechtsbehelf »Widerspruch« angefochten 

werden, wenn er nicht bestandskräftig werden soll. Die Bestandskraft des Ableh-

nungsbescheides würde nämlich dazu führen, dass der beim Verwaltungsgericht 

gestellte Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz unzulässig wird.  

a) Statthaftigkeit  In einigen Bundesländern ist der Widerspruch gegen den Ab-

lehnungsbescheid der Hochschulen nicht statthaft. Das bedeutet, dass ein Wider-

spruchsverfahren nicht durchgeführt wird. In diesen Bundesländern muss gegen 

den Ablehnungsbescheid unmittelbar Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht 

erhoben werden, um eine Bestandskraft zu verhindern. Betroffen sind die Bundes-

länder Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie probe-

weise der Regierungsbezirk Unterfranken (betrifft Universität Erlangen-Nürnberg).  

Hinweis: Die Klagefrist beträgt dann wie im Allgemeinen 1 Monat ab 

Bekanntgabe des Ablehnungsbescheides. Ist die Rechtsbehelfsbeleh-

rung fehlerhaft oder gar nicht vorhanden, beträgt die Klagefrist 1 Jahr 

ab Bekanntgabe des Ablehnungsbescheides. Manche Hochschulen ver-

zichten bewusst auf die Rechtsbehelfsbelehrung, damit der Studien-

platzkläger nicht gezwungen ist, neben dem Verfahren im einstweili-

gen Rechtsschutz schon frühzeitig zur Fristwahrung eine Klage im 

Hauptsacheverfahren anzustrengen und ersparen ihm dadurch Kosten. 

b) Formalien  Der Widerspruch muss schriftlich bei der Hochschule eingelegt 

werden, kann dort aber auch mündlich zur Niederschrift erklärt werden. Eine Be-
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gründung ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und auch nicht Erfolg versprechend, 

da keine Hochschule dem Widerspruch stattgeben wird.  

c) Fristen  Der Widerspruch kann nur innerhalb der gesetzlichen Fristen erhoben 

werden. Ist er mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehen, be-

trägt die Widerspruchsfrist 1 Monat nach Bekanntgabe des Ablehnungsbescheides. 

Ist die Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft oder gar nicht vorhanden, beträgt die 

Widerspruchsfrist 1 Jahr ab Bekanntgabe des Ablehnungsbescheides. 

d) Widerspruchsbescheid  Das Widerspruchsverfahren wird durch den Erlass des 

Widerspruchsbescheides beendet. Die Hochschulen weisen die Widersprüche im-

mer als unbegründet zurück, weil nach ihrer Auffassung natürlich keine zusätzli-

chen Kapazitäten bei ihnen bestehen. Der Widerspruchsbescheid setzt wieder eine 

Frist in Lauf – die Frist für eine Klage beim Verwaltungsgericht (Hauptsacheverfah-

ren). Diese Klagefrist beträgt analog zur Widerspruchsfrist 1 Monat bei ordnungs-

gemäßer Rechtsbehelfsbelehrung und 1 Jahr bei fehlender oder fehlerhafter 

Rechtsbehelfsbelehrung. Sie beginnt zu laufen mit der Zustellung des Wider-

spruchsbescheides. 

Hinweis: Die Einhaltung der Klagefrist hat große Bedeutung für den 

Erfolg der Studienplatzklage. Ist eine Klage wegen Ablauf der Klage-

frist nicht mehr zulässig, ist auch der Antrag im Verfahren des einst-

weiligen Rechtsschutzes – die »Studienplatzklage« – unzulässig. Dies 

liegt an dem vorläufigen Charakter des Verfahrens des einstweiligen 

Rechtsschutzes. Mit ihm sollen Ansprüche bis zu einer Entscheidung in 

der Hauptsache nur abgesichert werden. Diese abschließende Ent-

scheidung über die geltend gemachten Ansprüche erfolgt erst im Kla-

geverfahren. Ist das Klageverfahren nicht mehr möglich, schlägt dies 

auch auf das vorläufige Eilverfahren durch. Der Rechtschutz im Eilver-

fahren kann niemals weiter gehen, als der Rechtsschutz im Klagever-

fahren.  

c) Kosten  Für das Widerspruchsverfahren erheben manche Hochschulen Gebüh-

ren, die im Einzelfall von 30,– Euro bis zu 50,– Euro betragen können. 

IV. Dann: Eilanträge bei den Verwaltungsgerichten 

Sind alle Versuche, den begehrten Studienplatz auf normalem Wege zu erhalten, 

gescheitert und die vorbereitenden Direktanträge bei den Hochschulen gestellt 

worden, kann nun das eigentliche Verfahren der Studienplatzklage in Angriff ge-

nommen werden. Dies ist zunächst, wie bereits mehrfach erwähnt, ein Antrag im 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (Eilantrag). Dies hat folgenden Grund: 

Der Studienplatzkläger kann aus rechtlichen Gründen eine Zulassung zum Studium 

nur ab dem laufenden Semester erstreiten. Die Entscheidung des Verwaltungsge-

richts ist daher besonders eilig, weswegen eine Entscheidung im normalen Klage-

verfahren zu spät kommen würde. Für solche Fälle sieht unsere Rechtsordnung das 

Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes (auch Eilverfahren genannt) vor.  
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1. Formalien 

Örtlich zuständig für den Eilantrag ist das Verwaltungsgericht, in dessen Gerichts-

bezirk die antragsgegnerische Hochschule ihren Sitz hat. Wo der Studienplatzklä-

ger seinen Wohnsitz hat, spielt also keine Rolle. 

Der Antrag ist schriftlich zu stellen, kann aber auch zur Niederschrift beim Ur-

kundsbeamten der Geschäftsstelle erklärt werden.  

2. Antragsfrist 

Für die Anträge bei den Verwaltungsgerichten gibt es keine gesetzliche Frist. Aller-

dings haben hier einige Verwaltungsgerichte Fristen »erfunden«. Bei einer verspä-

teten Antragstellung scheiden demzufolge einige Hochschulen aus, wenn man den 

Rechtsstreit nicht bis vor das Bundesverfassungsgericht tragen möchte. 

Hinweis: Unproblematisch ist eine Antragstellung bis zwei Wochen 

nach Vorlesungsbeginn. Bei einer späteren Antragstellung sollte im 

Einzelfall ein spezialisierter Rechtsanwalt Auskunft geben können. 

Als theoretisch letzter Termin für eine Studienplatzklage kommt der letzte Tag des 

jeweiligen Semesters in Betracht. Allerdings ist dies wirklich nur Theorie. Praktisch 

kann eine Studienplatzklage nur empfohlen werden, solange das für die jeweilige 

Hochschule zuständige Verwaltungsgericht im betreffenden Studiengang noch 

keine Entscheidung gefällt hat. 

3. Antragsbegründung 

Mit dem Antrag sind die Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich der An-

spruch des Studienplatzklägers auf Zulassung außerhalb der festgesetzten Kapazi-

täten ergeben soll. Mittel der Glaubhaftmachung sind beglaubigte Abschriften 

und eine möglichst vollständige eidesstattliche Versicherung im Original.  

Hinweis: Die eidesstattliche Versicherung muss unter allen Umständen 

der Wahrheit entsprechen. Wer eine falsche eidesstattliche Versiche-

rung wider besseres Wissen oder gar nur fahrlässig abgibt, macht sich 

strafbar. 

Der Studienplatzkläger braucht zur Begründung seines Antrages nicht zur Kapazi-

tätsberechnung der Hochschule Stellung nehmen. Die Verwaltungsgerichte über-

prüfen die Kapazitätsberechnung von Amts wegen. Dies ist auch ein Grund dafür, 

warum eine anwaltliche Vertretung nicht zwingend notwendig ist.  

Jedoch sollte man sich über folgendes im Klaren sein:  

Die Amtsermittlung der Verwaltungsgerichte beschränkt sich auf eine reine 

Schlüssigkeitsprüfung. Fehler in der Kapazitätsberechnung werden deswegen nur 

dann entdeckt, wenn sie offensichtlich sind. Dies ist bei den meisten Fehlern je-
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doch nicht der Fall. Nur ein engagierter Anwalt mit dem nötigen rechtlichen Spezi-

alwissen und einer sorgfältig recherchierten Datenbasis kann hier erfolgreich sein.  

Die Verwaltungsgerichte sind auch nicht Interessenvertreter der Studienplatzklä-

ger, sondern zur Objektivität verpflichtet. Es wäre daher ein Fehler, die Amtspflich-

ten des Gerichts mit der Interessenvertretung durch einen Rechtsanwalt verglei-

chen zu wollen.  

Ferner können zusätzliche Kapazitäten oft nur über eine Änderung der Rechtspre-

chung der Verwaltungsgerichte in bestimmten Punkten erreicht werden. Dies ist 

das Feld engagierter Rechtsanwälte, die hier immer wieder mit neuen Argumenten 

die Rechtsentwicklung zugunsten der Studienplatzkläger vorantreiben.  

Hinzu kommt, dass sich nicht wenige Hochschulen mittlerweile von versierten An-

wälten vertreten lassen. Deren einzige Aufgabe ist es, jeden zusätzlichen Studien-

platz zu verhindern. Erst eine anwaltliche Vertretung der Studienplatzkläger er-

möglicht daher das Streiten auf gleicher Wissenshöhe. 

V. Im Verfahren 

Mit der Antragstellung wird das Verfahren bei dem betreffenden Verwaltungsge-

richt rechtshängig. Das Verwaltungsgericht leitet den Antrag an die antragsgegne-

rische Hochschule weiter und fordert die aus seiner Sicht notwendigen Unterlagen 

an. Bis diese bei Gericht eingehen und wiederum an die Vielzahl der Antragsteller 

verteilt werden, kann schon einige Zeit vergehen. Dies erklärt, dass bis zur Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichts in der Regel einige Monate vergehen, obwohl 

das Verfahren ein Eilverfahren ist.  

Dreh- und Angelpunkt des Verfahrens in tatsächlicher und rechtlicher Sicht ist die 

Auseinandersetzung mit der Kapazitätsberechnung der Hochschule. In dieser er-

mittelt die Hochschule in einer durch die Kapazitätsverordnung vorgeschriebenen 

Weise ihre Ausbildungskapazität. Die Kapazität einer Hochschule ergibt sich ver-

einfacht gesagt aus der Formel:  

Kapazität = Lehrangebot ÷ Lehrnachfrage. 

Die Überprüfung der Kapazität der Hochschule geschieht in der Weise, dass das 

Gericht das Regelwerk der Kapazitätsverordnung anwendet und dabei die von ihm 

ermittelten tatsächlichen Gegebenheiten an der Hochschule zugrunde legt. Maß-

stab der Überprüfung ist der Grundsatz, dass die Hochschulen ihre Ausbildungska-

pazitäten voll ausschöpfen müssen (Kapazitätserschöpfungsgebot). Zusätzliche 

Studienplätze ergeben sich immer dann, wenn die Hochschule das geltende Recht 

fehlerhaft kapazitätsungünstig angewendet hat und/oder in zu beanstandender 

Weise von einem kapazitätsungünstigerem Sachverhalt ausgegangen ist. Die häu-

figsten Fehlerquellen bei der Kapazitätsberechnung der Hochschulen liegen erfah-

rungsgemäß in der Ermittlung des Lehrangebotes, dem Ansatz von Lehrermäßi-

gungen des Lehrpersonals, Schwundberechnungen und der Verminderung von 

Lehrkapazität durch Lehrleistungen für andere Studiengänge. Es können aber auch 

einmal sehr grundsätzliche Fragen wie die Einführung von Modellstudiengängen 

oder die Zusammenlegung von Hochschulen eine Rolle spielen. 
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Eine mündliche Verhandlung in einem so genannten Erörterungstermin findet in 

der Regel nicht statt. Manche Verwaltungsgerichte setzen allerdings solche Erörte-

rungstermine an, um streitige Fragen abklären und den Verfahrensbeteiligten ei-

nen Vergleichsvorschlag machen zu können. Ein Vergleich ist ein Vertrag der am 

Verfahren Beteiligten, mit dem ihr Streit im Wege des gegenseitigen Nachgebens 

beigelegt wird. Er beendet das Verfahren, ohne dass das Gericht eine Entscheidung 

fällen muss. Durch den Vergleich verpflichtet sich die Hochschule, zusätzliche Stu-

dienplätze in einer festgelegten Anzahl unter den Studienplatzklägern zu verteilen. 

VI. Endlich: Die Entscheidung 

Wird das Verfahren nicht durch einen Vergleich oder in sonstiger Weise vorzeitig 

beendet, muss das Verwaltungsgericht über die aufgeworfenen Streitfragen ent-

scheiden. Weil in der Regel keine mündliche Verhandlung stattfindet, ergeht die 

Entscheidung des Verwaltungsgerichts als Beschluss und nicht als Urteil. Mit die-

sem von allen Studienplatzklägern sehnlich erwarteten Ende des Eilverfahrens wird 

endlich die Frage beantwortet, ob es an der betreffenden Hochschule zusätzliche 

Studienplätze gibt oder nicht.  

1. Erfolg – Positive Entscheidung 

Sollte das Verwaltungsgericht zusätzliche Studienplätze festgestellt haben, ist für 

den weiteren Ablauf entscheidend, ob die festgestellten Studienplätze für alle Stu-

dienplatzkläger ausreichen oder nicht.  

a) Direkte Zulassung   Ist das erstere der Fall, verpflichtet das Verwaltungsgericht 

die Hochschule unmittelbar, die Studienplatzkläger zum Studium (vorläufig) Studi-

um zuzulassen.  

b) Losverfahren  Gibt es mehr Studienplatzkläger als zusätzlich festgestellte Stu-

dienplätze, stellt sich die Frage nach der Verteilung. Hier wählen die meisten Ver-

waltungsgerichte die Methode der Verlosung. Sie verpflichten die Hochschule da-

her, innerhalb einer kurz bemessenen Frist zwischen den Studienplatzklägern eine 

Rangfolge auszulosen und die zusätzlichen Studienplätze an die Studienplatzklä-

ger entsprechend ihrer Rangfolge zu vergeben. Diese Methode lässt sich zwar da-

mit kritisieren, dass Leistungsparameter überhaupt keine Rolle mehr spielen. Dafür 

herrscht aber absolute Chancengleichheit. Allerdings ist der Zeitraum des Wartens 

auf das Ergebnis der Verlosung sicherlich der am meisten nervenaufreibende des 

gesamten Verfahrens. Hier gilt: durchhalten. 

c) Ergebnismitteilung   Die Verwaltungsgerichte weisen die Hochschulen an, den 

rangbesten Studienplatzklägern, deren Rangzahl der Zahl der zusätzlich festgestell-

ten Studienplätze entspricht, die Ergebnisse des Losverfahrens mitzuteilen. Die 

Mitteilung hat zu Beweiszwecken förmlich per Postzustellungsurkunde zu erfol-

gen. Allen übrigen Studienplatzklägern wird das Ergebnis der Verlosung formlos 

mitgeteilt.  

d) Einschreibung   Mit der förmlichen Mitteilung an die rangbesten Studienbe-

werber ergeht die Aufforderung seitens der Hochschule, sich innerhalb eines be-

stimmten Zeitraums ab Zugang der förmlichen Mitteilung (ein bis zwei Wochen) 
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bei der Hochschule einschreiben zu lassen. Die betreffenden Studienbewerber 

müssen dann persönlich vor Ort erscheinen, um die Immatrikulation zu vollziehen. 

Mitzubringen sind der Personalausweis und eine beglaubigte Kopie des Abitur-

zeugnisses. Einige Hochschulen haben hier mittlerweile auch die Möglichkeit ge-

schaffen, sich über das Internet auf elektronischem Wege einzuschreiben. Die er-

forderlichen Unterlagen können auf dem Postwege versandt werden. Nähere An-

weisungen enthält die förmliche Mitteilung der Hochschule.  

Hinweis: Die Frist für die Einschreibung ist unbedingt einzuhalten. 

Sollte die Frist versäumt werden, verfällt der Studienplatz endgültig. Es 

findet dann ein Nachrücken der anderen Studienbewerber entspre-

chend der ausgelosten Rangfolge statt.  

Die Einschreibung erfolgt in der Regel vorläufig. Dies liegt an der Eigenart des 

Eilverfahrens (schnelle, aber vorläufige Entscheidung). Um eine endgültigen Stu-

dienplatz zu erhalten, muss daher grundsätzlich ein Klageverfahren durchgeführt 

werden. Warum dies in der Praxis aber selten der Fall ist, wird unten unter VII. er-

klärt. 

e) Beschwerde der Hochschule   Hat das Verwaltungsgericht zusätzliche Studien-

plätze festgestellt, ist immer auch mit einer Beschwerde seitens der Hochschule zu 

rechnen. Diese versucht dann, die Aufnahme weiterer Studenten in der zweiten 

Instanz rückgängig zu machen. Die Beschwerde verhindert, dass die Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts rechtskräftig wird. Allerdings können die bei der Verlo-

sung zum Zuge gekommenen Studienplatzkläger trotz der Beschwerde der Hoch-

schule verlangen, dass sie eingeschrieben werden. Dies liegt daran, dass eine Ent-

scheidung im Eilverfahren immer sofort vollziehbar ist.  

Sollte das Oberverwaltungsgericht die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ganz 

oder teilweise aufheben, verlieren alle oder ein Teil der vorläufig zugelassenen 

Studienplatzkläger ihren Studienplatz wieder. Dies ist zwar traurig. Ein kleiner 

Trost bleibt jedoch. Studienleistungen, die bis zur Exmatrikulation erbracht werden 

konnten, bleiben den Studenten erhalten. Sie können dann unter Umständen für 

eine Bewerbung für ein höheres Semester mit entsprechend höheren Erfolgschan-

cen genutzt werden. 

2. Kein Erfolg – Negative Entscheidung 

Sollte das Gericht keine zusätzlichen Studienplätze festgestellt haben, lehnt es die 

Anträge der Studienplatzkläger ab. Es  bleibt jedem Studienplatzkläger nur der 

Versuch, eine Abänderung der Entscheidung in der 2. Instanz zu erreichen oder 

sein Glück im nächsten Semester erneut zu versuchen. 

a) Rechtsmittel  Natürlich muss die negative Entscheidung des Verwaltungsge-

richtes nicht hingenommen werden. Zu den Grundsätzen unseres Rechtsstaates 

gehört, dass gerichtliche Entscheidungen erster Instanz durch ein Rechtsmittel an-

gefochten werden können. Über dieses Rechtsmittel entscheidet dann die nächst 

höhere Instanz. Im Falle der Studienplatzklage heißt das Rechtsmittel Beschwerde 

und die nächst höhere Instanz ist das Oberverwaltungsgericht. 
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Die Beschwerde muss innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Entschei-

dung des Verwaltungsgerichts eingelegt werden. Ferner ist eine Begründung der 

Beschwerde innerhalb von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung zwin-

gend vorgeschrieben. Schließlich herrscht am Oberverwaltungsgericht im Gegen-

satz zum Verwaltungsgericht Anwaltszwang. Ein Beschwerdeverfahren kann da-

her nur unter Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes durchgeführt werden.  

Die Beschwerde verursacht zusätzliche Kosten. Gerade deswegen ist sie nur zu 

empfehlen, wenn überwiegende Aussichten darauf bestehen, dass das Oberver-

waltungsgericht der Beschwerde statt geben wird. Hier sind genaue Kenntnisse der 

Rechtsprechung des betreffenden Oberverwaltungsgerichts notwendig. Erfolge mit 

einer Beschwerde lassen sich meist dann erzielen, wenn sich die tatsächlichen Ver-

hältnisse oder die gesetzlichen Rahmenbedingungen an einer Hochschule verän-

dert haben, die nun erstmalig von der Rechtsprechung bewertet werden müssen. 

In diesen Fällen hat sich noch keine gefestigte Rechtsprechung heraus gebildet, die 

es dem Verwaltungsgericht erlaubt, auf bereits entschiedene Rechtsfragen zu ver-

weisen. Ein Beispiel für solche besonderen Umstände ist die Einführung von Mo-

dellstudiengängen. 

Hinweis: Inwieweit die Beschwerde überwiegende Aussichten auf Er-

folg hat, ist eine auch für einen Rechtsanwalt nicht leicht zu beantwor-

tende Frage. Der Grund dafür ist, dass Rechtsanwendung oftmals nicht 

formelhaft ist: Wenn dies so ist, kommt das heraus. Oftmals sind recht-

liche Schlussfolgerungen das Ergebnis einer Abwägung. Je nach Per-

son, die die Abwägung macht, kann das Ergebnis unterschiedlich sein. 

Nicht empfohlen kann jedoch aus Sicht des Studienplatzklägers eine 

pauschale Ermächtigung des Anwaltes, Beschwerden einzulegen, ohne 

das eine Information durch den Anwalt erfolgt, warum eine Be-

schwerde Erfolg versprechend sein soll. Dies sollte auch in den Man-

datsbedingungen festgehalten werden. 

Eine Besonderheit der Beschwerde ist, dass der anwaltliche Vortrag nur den von 

ihm vertretenen Studienplatzklägern zugute kommt. Macht ein Anwalt vor dem 

Oberverwaltungsgericht als einziger tatsächliche und/oder rechtliche Umstände 

geltend, die zu einer Feststellung zusätzlicher Studienplätze führen, kommt dies 

nur den von ihm vertretenen Studienplatzklägern zugute. Stellt das Oberverwal-

tungsgericht im Unterschied zum Verwaltungsgericht zusätzliche Studienplätze 

fest, werden diese dann nur an diejenigen Studienplatzkläger vergeben, deren 

Vortrag zur Feststellung der Studienplätze geführt hat. Insoweit konkurrieren um 

die zusätzlich festgestellten Studienplätze oftmals relativ wenige Studienplatzklä-

ger. Aus diesem Grund sind manchmal bei einer gut geplanten und begründeten 

Beschwerde die Chancen größer einen Studienplatz zu bekommen als im erstin-

stanzlichen Verfahren. 

Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über die Beschwerde durch Beschluss, 

weil auch in der 2. Instanz des Eilverfahrens in der Regel keine mündliche Verhand-

lung stattfindet. Naturgemäß kann das Oberverwaltungsgericht die Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts ganz oder teilweise aufheben oder bestätigen. Wegen der 
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Einzelheiten der Vergabe der Studienplätze kann auf die oben stehenden Ausfüh-

rungen unter VI.1. verwiesen werden. 

b) Neuer Versuch   In Betracht zu ziehen ist des weiteren ein erneuter Versuch im 

nächst möglichen Semester. Hier sollten die selben Faktoren eine Rolle spielen, wie 

schon beim ersten Versuch. Der zweite Versuch verursacht zwar ebenfalls Kosten 

ohne Garantie auf einen Studienplatz zu geben. Allerdings kann das Ergebnis einer 

sorgfältigen Abwägung trotzdem sein, dass die Chance auf einen früheren Stu-

dieneinstieg und ergo schnelleren Einstieg ins Berufsleben das Kostenrisiko der 

Studienplatzklage lohnt. 

IX. Selten: Die Klage 

Weil die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren schnell fallen muss, 

kann es keine aufwendige Sachverhaltsaufklärung betreiben. Es darf daher auf-

grund einer summarischen Prüfung und ohne mündliche Verhandlung entschei-

den. Im Gegenzug hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts im Eilverfahren 

lediglich vorläufigen Charakter. Die endgültige Entscheidung über die aufgewor-

fenen Streitfragen soll dem Klageverfahren (auch Hauptsacheverfahren genannt) 

vorbehalten bleiben. Vereinfacht gesagt prüft und entscheidet das Verwaltungsge-

richt im Eilverfahren schnell und vorläufig und im Hauptsacheverfahren langsam 

und endgültig.  

Bei diesem Rangverhältnis erscheint es logisch, dass das Klageverfahren immer 

durchgeführt werden muss. In der Praxis ist es in Bezug auf die Studienplatzklagen 

jedoch nicht so. Hier ist das Klageverfahren eher die Ausnahme. Dies hat folgenden 

Grund: 

Nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens haben sowohl Studienplatzkläger als 

auch die Hochschule in der Regel kein Interesse auf Fortsetzung des Rechtsstreits 

im Klageverfahren. Es ist insbesondere nicht zu erwarten, dass im Hauptsachever-

fahren eine andere gerichtliche Entscheidung gefällt wird. Insoweit bieten die 

Hochschulen den Studienplatzklägern in der Regel die endgültige Immatrikulation 

an, wodurch das Klageverfahren überflüssig wird. Sollte diese Einigung nicht mög-

lich sein, kann der Studienplatzkläger auf der Basis der vorläufigen Zulassung seine 

Studienleistungen vollumfänglich solange erbringen, wie die vorläufige Zulassung 

Bestand hat. 

Hinweis: Eine Klage ist jedoch dann zur Fristwahrung erforderlich, 

wenn entweder die Hochschule während des Eilverfahrens den mit ei-

ner ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Wider-

spruchsbescheid erlässt oder das Widerspruchsverfahren nicht statt-

haft ist. Dann ist für eine fristwahrende Klage entscheidend, wann der 

Ablehnungsbescheid zugeht und ob er mit einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung versehen ist.  
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 Aufnahme des Studiums 

Ist eine zumindest vorläufige Zulassung erstritten worden und ist die Einschrei-

bung erfolgt, stellt sich natürlich die Frage danach, wie das Studium aufgenommen 

werden kann. Viele Studienplatzkläger befürchten hier, dass der verzögerte Ein-

stieg in das Studium zu unüberwindbaren Folgeproblemen führt und daher das 

Studium zum Scheitern verurteilt ist. 

Dem kann entschieden widersprochen werden. Richtig ist, dass aufgrund der Ver-

fahrensdauer der gerichtlichen Verfahren grundsätzlich erst ein verspäteter Stu-

dieneinstieg möglich ist. So kann es durchaus passieren, dass im Einstiegssemester 

keine oder nur wenige Scheine erworben werden können, weil anwesenheits-

pflichtige Veranstaltungen nicht mehr besucht werden können. Dies lässt sich je-

doch in den Folgesemestern beheben. Auch als vorläufiger zugelassener Student 

hat man alle Rechten und Pflichten eines »normalen« Studenten. Konnten also 

bestimmte Veranstaltungen nicht besucht werden, besteht ein Anspruch darauf, 

diese zum nächst möglichen Zeitpunkt nachzuholen.  

Dasselbe Problem haben übrigens auch Studenten, die im Nachrückverfahren eine 

Zulassung erhalten und dadurch ebenfalls mit deutlicher Verzögerung ihr Studium 

aufnehmen.  
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 Kosten 

Wohl kein Thema ist für den Studienbewerber wichtiger als die Frage der Kosten 

einer Studienplatzklage. Hier herrscht verständlicherweise entweder totale Un-

kenntnis oder ahnungsschwere Vorsicht. Das nachfolgende Kapitel soll deswegen 

Klarheit in sämtliche Kostenfragen bringen. Dabei ist zunächst über die Frage auf-

zuklären, welche Kosten anfallen und in einem zweiten Schritt, von wem die Kos-

ten zur tragen sind. Zur besseren Verständlichkeit befindet sich im Anhang eine 

Beispielrechnung für die Kosten einer Studienplatzklage. 

I. Kostenposten 

Bei den Kosten einer Studienplatzklage gibt es drei Posten: 

1. Kosten des Gerichts 

2. Kosten der gegnerischen Hochschule 

3. Kosten des eigenen Rechtsanwaltes 

1. Kosten des Gerichts 

Als erster nicht unwesentlicher Kostenblock sind die Kosten des Verwaltungsge-

richts zu nennen – die deutschen Gerichte arbeiten nämlich in der Regel nicht kos-

tenlos. Gerichtskosten entstehen grundsätzlich mit Einleitung des Gerichtsverfah-

rens. Die Höhe der Gerichtskosten richtet sich nach dem Gerichtskostengesetz 

(GKG). Das GKG hat ein streitwert- und tätigkeitsabhängiges Kostensystem.  

Der Streitwert gibt dabei an, welchen konkreten wirtschaftlichen Wert ein gericht-

lich geltend gemachter Anspruch für den Kläger besitzt. Die Verwaltungsgerichte 

sind hier unterschiedlicher Auffassung, wie der Streitwert einer Studienplatzklage, 

also der Wert einer Zulassung zum Studium, zu bemessen ist. Je nach Verwal-

tungsgericht gibt es Streitwerte in Höhe von 300,00 bis 5000,00 Euro. In Abhängig-

keit von dem vom jeweiligen Gericht angesetzten Streitwert ergeben sich Gericht-

kosten in Höhe von 37,50 bis 181,50 Euro für das Eilverfahren, 50,00 bis 242,00 Euro 

für das Beschwerdeverfahren und von 75,00 bis 363,00 Euro für das Klageverfah-

ren.  

In Bezug auf die Höhe des Streitwertes bei Studienplatzklagen hat die Rechtspre-

chung zuletzt eine für die Studienplatzkläger günstige Entwicklung genommen. So 

setzen einige Verwaltungsgericht hier mittlerweile Streitwerte in Höhe von deut-

lich unter 1000,00 Euro fest. So beträgt beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen der 

Streitwert nur 375,00 Euro, beim Verwaltungsgericht Madgeburg 500,00 Euro und 

beim Verwaltungsgericht Regensburg gar nur 300,00 Euro. Dies hat natürlich auch 

eine Verringerung der Vergütung der Hochschulanwälte zur Folge. Die anderen 

Verwaltungsgerichte halten vorerst an ihrer alten Rechtsprechung fest. Vorausset-

zung für die Streitwertminderung ist jedoch eine Antragsformulierung, wonach der 

Studienplatzkläger lediglich die Teilnahme an einem Losverfahren begehrt. 

Alle Kosten fallen für jede Instanz gesondert an. Die Gerichtskosten sind erfreuli-

cherweise mehrwertsteuerfrei. Die Gerichtskosten reduzieren sich in der Regel um 
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die Hälfte, wenn der Antrag oder die Klage vor der Entscheidung des Gerichts zu-

rück genommen wird. So lassen sich unter Umständen Kosten einsparen, wenn in 

einem Verfahren eine endgültige Zulassung zum Studium erstritten wurde und 

demzufolge die übrigen noch laufenden Verfahren gegen andere Hochschulen 

überflüssig werden. 

Zu den Kosten des Gericht kommen noch Auslagen des Gerichts, die je nach Ver-

fahren in unterschiedlicher Höhe entstehen können. Eingeplant werden sollten ca. 

20,00 Euro pro Verfahren. 

2. Kosten der Hochschule 

Natürlich entstehen auch der gegnerischen Hochschule im Verfahren der Studien-

platzklage Kosten; dies sind eigene Kosten und die Kosten der Hochschulanwälte. 

a) Eigene Kosten der Hochschule   Die nicht anwaltlich vertretene Hochschule 

kann als eigene Kosten grundsätzlich eine Aufwendungspauschale geltend ma-

chen. Diese entschädigt für den Aufwand, der für die Hochschule mit einer Stu-

dienplatzklage verbunden ist. Die Verwaltungsgerichte erkennen hier pauschal 

30,– Euro zu. 

b) Kosten des Hochschulanwaltes   Jede Hochschule kann sich im gerichtlichen Ver-

fahren durch einen eigenen Rechtsanwalt vertreten lassen. Dessen (erstattungsfä-

hige) Vergütung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG). Die 

Höhe der Vergütung des Rechtsanwaltes nach dem RVG bestimmt sich nach dem 

so genannten Streitwert (s. o.) und der Art von Tätigkeit, die der Rechtsanwalt im 

Rahmen seines Mandates ausführt. Generell kann gesagt werden, je höher der 

Streitwert, je höher die Anwaltskosten. Im Hinblick auf die jüngste Entwicklung der 

festgesetzten Streitwerte gilt bei den Kosten des Hochschulanwaltes das zu den 

Kosten des Gerichts Ausgeführte. So betragen je nach Streitwert die gesetzlichen 

Gebühren des Hochschulanwaltes zwischen 40,00 und 411,30 Euro im Eilverfahren.  

Da die vom Rechtsanwalt ausgeführte Tätigkeit die Höhe seiner Vergütung eben-

falls bestimmt, sind hier Ermäßigungen möglich, wenn die Studienplatzklage bei-

spielsweise vor einer Entscheidung der Gerichts zurück genommen wird und der 

Hochschulanwalt noch keine Anträge gestellt hat.  

Auf sämtliche Kosten des Hochschulanwaltes ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in 

Höhe von derzeit 16% aufzuschlagen. Die Gebühren entstehen für jede Instanz 

neu. Insbesondere sind auch die Vertretung im Eilverfahren und die Vertretung im 

Hauptsacheverfahren gebührenrechtlich unterschiedliche Angelegenheiten. 

Hinweis: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lassen sich nicht alle Hoch-

schulen anwaltlich vertreten. Insoweit können unter dem Gesichts-

punkt der Kostenreduzierung diese Hochschulen für eine Studien-

platzklage ausgewählt werden. Allerdings ist dann abzuwägen, inwie-

weit sich die Chancen auf einen Studienplatz vermindern, weil Erfolg 

versprechende, aber anwaltlich vertretene Hochschulen ausgelassen 

werden müssen. Insoweit kann hier keine pauschale Betrachtung an-

gezeigt sein, die nur auf den Aspekt der Kostenminimierung abstellt.   
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3. Kosten des eigenen Rechtsanwaltes 

Sollte der Studienplatzbewerber entscheiden, sich bei der Studienplatzklage durch 

einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen, ist zu den sonstigen Kosten dessen Vergü-

tung hinzuzurechnen.  

a) Gesetzliche Vergütung   Insoweit kommt als Grundlage der Vergütung das 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in Betracht. In diesem Fall entsprechen die Kosten 

des eigenen Anwalts denen des Anwalts der Hochschule.  

b) Vergütungsvereinbarung   Es besteht die Möglichkeit, die Vergütung des eige-

nen Rechtsanwaltes durch eine so genannte Vergütungsvereinbarung zu regeln. 

Diese Vergütungsvereinbarung muss schriftlich und am besten bei Mandatsertei-

lung abgeschlossen werden. Anwalt und Mandant sind in diesem Fall relativ frei, 

den Umfang der anwaltlichen Tätigkeit und die Höhe der dafür zu entrichtenden 

Vergütung zu bestimmen. Allerdings darf gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 RVG die vereinbar-

te anwaltliche Vergütung für eine gerichtliche Vertretung die gesetzliche Vergü-

tung nach dem RVG nicht unterschreiten. Aus Sicht des Mandanten ist die Verein-

barung einer Pauschalvergütung am vorteilhaftesten. So weiß er von Anfang an 

genau, was die anwaltliche Vertretung kostet. Wichtig ist in diesem Zusammen-

hang, den Umfang der anwaltlichen Tätigkeit genau in der Vergütungsvereinba-

rung nieder zu legen.  

Auch auf die Vergütung des eigenen Anwalts ist die gesetzliche Mehrwertsteuer in 

Höhe von derzeit 16% aufzuschlagen. 

II. Kostenverteilung 

Wie bereits einführend geschildert, ist von der Frage, welche Kosten durch eine 

Studienplatzklage entstehen können, die Frage zu unterscheiden, wer diese Kosten 

letztlich zu tragen hat.  

Im Bezug auf das Letztere gilt der Grundsatz, dass derjenige die Kosten eines Ge-

richtsverfahrens zu tragen hat, der in der Sache unterliegt.  

Allerdings bestehen im Verfahren der Studienplatzklage einige Besonderheiten. 

Werden vom Verwaltungsgericht zusätzliche Studienplätze festgestellt, die in ei-

nem Losverfahren zu vergeben sind, legen die Verwaltungsgerichte nicht der 

betreffenden Hochschule die gesamten Kosten des Verfahrens auf. Vielmehr bilden 

sie eine Kostenquote, die dem Verhältnis von zusätzlich festgestellten Studienplät-

zen und Anzahl der darum streitenden Studienplatzkläger entspricht. Sind z. B. 10 

zusätzliche Studienplätze festgestellt worden und haben um diese Studienplätze 

100 Studienplatzkläger gestritten, hat die Hochschule lediglich 10% der Kosten des 

Verfahrens zu tragen; der Studienplatzkläger entsprechend die restlichen 90%.  

Diese Rechtsprechung ist verfassungsrechtlich äußerst fragwürdig. Ausgehend von 

einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts und einer in diesem Verfahren 

abgegebenen Stellungnahme des Bundesverwaltungsgerichts sind jedoch die Vor-

aussetzungen für eine Änderung der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte 

gegeben. Diese beiden Gerichte haben erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
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der bisherigen Kostenverteilung durch die Verwaltungsgerichte angemeldet. Die 

weitere Entwicklung der Rechtsprechung bleibt jedoch vorerst abzuwarten. 

Ferner hat jüngst das Verwaltungsgericht Berlin entschieden, dass bei einer Klage 

zur Fristwahrung die Hochschule die Kosten zu tragen hat 

III. Kostenübernahme durch Dritte 

Wegen des nicht unerheblichen finanziellen Aufwandes stellt sich natürlich die 

berechtigte Frage, ob es Möglichkeiten gibt, dass die Kosten der Studienplatzklage 

von dritter Seite übernommen werden. In Betracht kommt die Bewilligung von 

Prozesskostenhilfe und die Kostenübernahme durch eine Rechtsschutzversiche-

rung. 

1. Prozesskostenhilfe 

Prozesskostenhilfe (PKH) kann von den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens 

bei dem Gericht beantragt werden. Voraussetzung für die Gewährung von Pro-

zesskostenhilfe ist, vor allem, dass der Antrag stellende Studienplatzkläger und 

auch seine Eltern bedürftig sind. Die Eltern des Studienplatzklägers haben nämlich 

im Rahmen ihrer Unterhaltspflicht auch die Kosten der Studienplatzklage zu finan-

zieren. Um die Bedürftigkeit nachzuweisen, haben der Studienplatzkläger und sei-

ne Eltern Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu geben.  

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe setzt ferner voraus, dass die Klage Aussicht 

auf Erfolg hat. Hier lehnen die Verwaltungsgerichte die Gewährung von Prozess-

kostenhilfe teilweise mit der Begründung ab, dass regelmäßig nur die Teilnahme 

an einem Losverfahren erstritten werden kann und dass die Loschance nicht aus-

reiche, um eine Erfolgsaussicht in der Sache zu begründen.  

Aus diesen Gründen muss festgehalten werden, dass die Aussichten, Prozesskos-

tenhilfe bewilligt zu bekommen, relativ schlecht sind. 

Die Bewilligung von Prozesskostenhilfe bewirkt, dass die Staatskasse die Gerichts-

kosten und die Kosten des eigenen Rechtsanwaltes übernimmt. Nicht übernommen 

werden jedoch die Kosten des Gegners. Unterliegt daher der Studienplatzkläger im 

Verfahren, hat er die Kosten der Hochschule, vor allem also die Kosten des Hoch-

schulanwaltes selbst zu tragen. Ferner kann die Staatskasse bis zu vier Jahre nach 

dem Verfahrensende die Prozesskosten vom Studienplatzkläger zurück fordern, 

wenn in diesem Zeitraum seine Bedürftigkeit weggefallen ist. 

2. Rechtsschutzversicherung 

Die Kosten der Studienplatzklage können des weiteren von einer Rechtsschutzver-

sicherung übernommen werden. Voraussetzung ist, dass der Rechtsschutz das 

verwaltungsgerichtliche Verfahren umfasst und bei Inanspruchnahme der Rechts-

schutzversicherung eine Wartefrist von drei Monaten seit Abschluss des Versiche-

rungsvertrages verstrichen ist.  

Allerdings ist in der Praxis festzustellen, dass die Rechtsschutzversicherungen oft 

mit der fragwürdigen Begründung den Rechtsschutz ablehnen, dass keine Er-
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folgsaussichten bestünden. Insoweit ist eine gerichtliche Auseinandersetzung mit 

der Rechtsschutzversicherung oftmals vorprogrammiert, wenn der Studienplatz-

kläger auf seinem Recht bestehen will. Dieser Streitfall löst allerdings neue Rechts-

anwaltsgebühren aus und ist insbesondere nicht vom Schutz der Rechtsschutzver-

sicherung umfasst. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Kostenübernahme durch 

Dritte in der Regel schwierig ist und mit nicht unerheblichen Aufwand verbunden 

ist. 
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 Ausblick 

Auch in Zukunft ist ein starker Bewerberüberschuss bei den bundesweit zulas-

sungsbeschränkten Studiengängen zu erwarten. Das Interesse an Möglichkeiten, 

jenseits von Abiturnote und Wartesemester den begehrten Studienplatz zu erhal-

ten, wird daher ungebrochen hoch bleiben. Die Studienplatzklage wird demzufolge 

ihre fast 30-jährige Tradition fortsetzen. Sie hat auch ihre Berechtigung, wie die 

Ergebnisse der gerichtlichen Verfahren in jüngster Zeit zeigen. Die Kapazitätsbe-

rechnungen der Hochschulen sind regelmäßig fehlerbehaftet und die Verwal-

tungsgerichte stellen zusätzliche Studienplätze fest.  

Allerdings haben die steigenden Zahlen der Studienplatzkläger dazu geführt, dass 

keine Garantie auf einen Studienplatz gegeben werden kann. So ist es im Hinblick 

auf die nicht unerheblichen Kosten bei im Regelfall begrenzten Geldbudget auch 

nicht empfehlenswert, so viele Hochschulen wie möglich zu verklagen. Angezeigt 

ist vielmehr eine Auswahl bestimmter Hochschulen, die eine überdurchschnittliche 

Chance auf zusätzliche Studienplätze bieten. So lassen sich bei bewusstem Einsatz 

finanzieller Mittel die größten Chancen verwirklichen. Diese Auswahl kann und 

muss ein spezialisierter Anwalt übernehmen. Dessen Beauftragung erhöht zwar die 

Kosten der Studienplatzklage. Sie ist jedoch wegen der zahlreichen Formalien des 

Verfahrens und der erforderlichen Rechtskenntnisse dringend zu empfehlen.   

Im Hinblick auf die nicht unerhebliche Verfahrensdauer und den nicht zu unter-

schätzenden finanziellen Aufwand sollte klar sein: Eine Studienplatzklage zu 

betreiben erfordert Mut, Geduld und Geld.  
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 Anhang 

  

Inhalt:   

1. 7 Fragen – 7 Antworten zur Studienplatzklage 

2. Zeitlicher Ablauf Studienplatzklage 

3. Zeitlicher Ablauf ZVS-Verfahren u. Auswahlverfahren der Hochschu-

len (AdH) Sommersemester 2006 

4. Kostenberechnung Studienplatzklage 
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7 Fragen – 7 Antworten zur Studienplatzklage 

 

1. Was ist eine Studienplatzklage? 

Der Begriff Studienplatzklage ist ein umgangssprachlicher Begriff und bedeutet, 

dass ein abgelehnter (deutscher) Studienplatzbewerber einen Anspruch auf seine 

Zulassung in einem zulassungsbeschränkten Studiengang gegen eine staatliche 

Hochschule gerichtlich geltend macht. Im engeren Sinne ist die Studienplatzklage 

ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (Eilverfahren) und nur aus-

nahmsweise eine Klage in der Hauptsache (Hauptsacheverfahren) beim zuständi-

gen Verwaltungsgericht. Außergerichtlich ist eine Direktbewerbung bei der betref-

fenden Hochschule erforderlich (Antragsverfahren). Daneben ist es in einzelnen 

Bundesländern notwendig, einen Widerspruchsverfahren durchzuführen. 

2. Wie hoch sind meine Erfolgschancen? 

Konkrete Erfolgschancen sind nicht vorhersagbar, weil vor Verfahrenseinleitung in 

die entscheidende Kapazitätsberechnung der Hochschule nicht eingesehen werden 

kann und auch die Zahl der Mitkonkurrenten nicht feststeht. 

3. Wie lange dauert eine Studienplatzklage? 

Eine Studienplatzklage dauert in erster Instanz ca. 3 bis 5 Monate gerechnet ab 

Vorlesungsbeginn. 

4. Muss ich mich vorher bei der ZVS beworben haben? 

Grundsätzlich nein. Nur bei einigen Verwaltungsgerichten ist die ZVS-Bewerbung 

zwingend. Ratsam ist sie jedoch immer. 

5. Ist eine vorherige (Direkt-)Bewerbung bei der Hochschule erforderlich? 

Ja. Die Bewerbung ist zwingend und muss auf die mangelnde Kapazitätsauslastung 

der Hochschule gestützt werden. Weiter muss die Bewerbung frist- und formge-

recht erfolgen. 

6. Trägt meine Rechtsschutzversicherung die Kosten? 

Nur in den wenigsten Fällen. Rechtsschutzversicherungen tragen die gesetzlichen 

Gebühren grundsätzlich nur, wenn verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz versi-

chert ist. Auch dann sträuben sich einige Rechtsschutzversicherung aus formalen 

Gründen, die Kosten des Rechtsstreits übernehmen. 

7. Bekomme ich Prozesskostenhilfe? 

Prozesskostenhilfe ist von den Erfolgschancen aus Sicht des Gerichtes und der Be-

dürftigkeit abhängig. Letztere besteht wegen eines Anspruchs auf Prozesskosten-

vorschuss gegenüber den Eltern oftmals nicht. Die Prozesskostenhilfe deckt auch 

nicht die Kosten des Gegners ab. 
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